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Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit

Die Marktüberwachung von Gefahrgutumschliessungen

Die Beförderung gefährlicher Güter muss für die Bevölkerung, die Infrastruktur und die Umwelt sicher sein. Die 
Marktüberwachung von Gefahrgutumschliessungen trägt dazu bei, dass die Sicherheitsanforderungen umgesetzt 
und eingehalten werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Gefahrgutumschliessungen den technischen und 
rechtlichen Anforderungen entsprechen und die Produkte ohne Hemmnisse verkehren können.
Die Marktüberwachung von Gefahrgutumschliessungen ist Teil des Bundesgesetzes über die Produktsicherheit. In 
der Schweiz obliegt diese Aufgabe dem Bundesamt für Verkehr (BAV), während die vorhergehenden Schritte, das 
heisst die Herstellung und die Konformitätsbewertung, in der Verantwortung von Privatunternehmen liegen. Das 
BAV überwacht die in der Schweiz in Verkehr gebrachten und verwendeten Gefahrgutumschliessungen 
unabhängig von ihrem Herstellungsland und während ihres gesamten Lebenszyklus.
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Arten von Gefahrgutumschliessungen

Es gibt eine breite Palette von Gefahrgutumschliessungen, von kleinen Behältern (weniger als ein Liter) bis hin zu 
grossen Tanks (mehr als 70.000 Liter). Gefahrgutumschliessungen - und ihr Inhalt - können sowohl von 
Unternehmen als auch von Privatpersonen verwendet werden.

Kontrollen im Rahmen der Marktüberwachung

Die vom BAV durchgeführten Kontrollen dienen dazu, 
nicht konforme oder mangelhafte Umschliessungen zu 
ermitteln. Sie werden bei verschiedenen 
Wirtschaftsakteuren durchgeführt, z. B. bei 
Unternehmen, die Umschliessungen importieren, 
vermieten oder verkaufen, oder bei den Verwendern 
(Logistik, Bau, Chemieproduktion, Sonderabfallentsorgung).

Es wird zwischen zwei Arten der Kontrolle 
unterschieden:

• Das BAV führt eine reaktive Kontrolle durch, wenn 
das Amt begründete Hinweise erhält, dass eine 
Umschliessung nicht den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht oder eine Gefährdung 
darstellt.

• Das BAV führt eine präventive Kontrolle nach einem 
jährlichen Überwachungsprogramm durch. Die 
präventive Kontrolle wird auf der Grundlage des 
Risikos festgelegt und besteht aus 
Stichprobenüberprüfungen der Umschliessungen
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Kontrollierte Elemente

Das BAV prüft, ob:
• die auf dem Markt verfügbaren Umschliessungen nach den gesetzlichen Vorschriften gebaut und hergestellt wurden;
• die Umschliessungen die erforderlichen Bewertungsverfahren durchlaufen haben;
• die Kennzeichnungs- und Dokumentationsanforderungen erfüllt sind.
Das Amt vergewissert sich ausserdem bei den Verwendern, dass sich die Umschliessungen und ihre 
Bedienungsausrüstung, in einem einwandfreien Zustand befinden und dass die wiederkehrenden Inspektionen und 
Prüfungen durch eine zugelassene Prüfstelle termingerecht durchgeführt wurden. Wenn Zweifel bestehen, führt 
das BAV weitere Untersuchungen und technische Überprüfungen durch oder ordnet sie an.

Massnahmen aufgrund von Kontrollen

Stellt das BAV fest, dass eine Umschliessung nicht konform ist oder eine Gefahr darstellt, ordnet es an die Gefahr 
zu beseitigen. Die betroffenen Wirtschaftsakteure sind dann verpflichtet geeignete Korrekturmassnahmen zu 
ergreifen, um die Konformität wiederherzustellen. Die getroffenen Massnahmen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Risiko stehen, das von der Nichtkonformität ausgeht. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, 
eine Rücknahme aus den Verkaufskanälen oder einen Rückruf bei den Verwendern anzuordnen.
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Schnittstelle zu anderen Vorschriften

Die Gefahrgutumschliessungsverordnung regelt die 
Konformitätsbewertung, das Inverkehrbringen und 
die Marktüberwachung von 
Gefahrgutumschliessungen. Sie beschreibt die 
Rechte und Pflichten der Wirtschaftsakteure, der 
Konformitätsbewertungsstellen und des BAV. Diese 
Verordnung steht in engem Zusammenhang mit den 
nationalen und internationalen Vorschriften für die 
Beförderung gefährlicher Güter (RSD- und SDR-
Verordnungen, RID-Regelung und ADR-
Übereinkommen).
Die Marktüberwachung ergänzt die im Rahmen 
dieser Vorschriften durchgeführten Kontrollen, wie 
z.B. die vom BAV durchgeführten 
Bahnbetriebskontrollen und die von der 
Kantonspolizei durchgeführten Strassenkontrollen. 
Sie ergänzt auch die von den Kantonen 
durchgeführten Kontrollen im Bereich des 
Gewässerschutzes und des Inverkehrbringens von 
Chemikalien, ersetzt diese aber nicht.

Für weitere Informationen

Folgende Dokumente informieren detaillierter über 
das Verfahren und die Ergebnisse der 
Marktüberwachung. Sie sind auf der Website des 
BAV verfügbar: 
• Konzept Marktüberwachung von 

Gefahrgutumschliessungen 
• Schlussbericht "Evaluation Marktüberwachung 

und Konformitätsbewertungsverfahren"
• Blue Guide - Leitfaden für die Umsetzung der

Produktevorschriften der Europäischen Union

Rechtliche Grundlagen

• Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG; 
SR 930.11) und Verordnung über die 
Produktesicherheit (PrSV; SR 930.111)

• Verordnung über das Inverkehrbringen und die 
Marktüberwachung von 
Gefahrgutumschliessungen (GGUV; SR 
930.111.4)

• Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen (RSD; 
SR 742.412)

• Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Strasse (SDR; SR 741.621)

• Ordnung für die internationale 
Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)

• Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 
(ADR)

Kontakt

Sie können eine mangelhafte 
Gefahrgutumschliessung mit dem Meldeformular 
melden oder sich mit Ihren Fragen direkt an die 
Mitarbeitenden der Sektion Umwelt wenden.
Zusendung des Meldeformulars: 
marktueberwachung@bav.admin.ch
Fragen: umwelt@bav.admin.ch oder
+41 (0)58 462 57 11
Internet: bav.admin.ch > Allgemeine Themen > 
Umwelt > Gefahrgut > Gefahrgutumschliessungen > 
Marktüberwachung von Gefahrgutumschliessungen

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/347/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/347/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/348/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/797/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/797/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/785/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/785/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/685/de
http://otif.org/de/?page_id=1105
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/gefaehrliche-gueter/recht-international.html
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/formulare/meldung_von_mangelhaftenprodukten.docx.download.docx/annonce_pour_produitsdefectueux.docx
mailto:marktueberwachung@bav.admin.ch
mailto:umwelt@bav.admin.ch
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/umwelt/gefahrgut/gefahrgutumschliessungen/marktueberwachung-von-gefahrgutumschliessungen.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/umwelt/gefahrgut/gefahrgutumschliessungen/marktueberwachung-von-gefahrgutumschliessungen.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/umwelt/gefahrgut/gefahrgutumschliessungen/marktueberwachung-von-gefahrgutumschliessungen.html

